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Einige Gedanken vorab

Das Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht1 mag 
auf den ersten Blick vor allem für Inkassounternehmen gelten. Wer den 
vielzitierten zweiten Blick wagt, muss feststellen, dass es für alle maßgeb-
lich ist, die mit der Eintreibung fremder Forderungen beauftragt sind. Denn 
gemäß der Legaldefinition in § 2 Abs. 2 RDG liegt eine Inkassodienstleis-
tung vor, wenn die Einziehung fremder oder zum Zweck der Einziehung auf 
fremde Rechnung abgetretener Forderungen als Forderungseinziehung in 
der Form eines eigenständigen Geschäfts betrieben wird. Und das geschieht 
nicht nur in Inkassounternehmen, sondern im Grund auch in jeder Kanzlei 
täglich mehrfach!

Was ist passiert? Massiv geändert werden die Gebührensätze der Geschäfts- 
und Einigungsgebühr sowie die Gegenstandswerte im Rahmen der Vollstre-
ckung, ausgeweitet wurden die Aufklärungs und Hinweispflichten usw.

Wichtig ist, dass diese Änderungen – trotz unglücklicher Formulierung des 
Namens des Gesetzes – gleichermaßen für Anwälte und Inkassounterneh-
men gelten. Anwälte und Inkassodienstleister erbringen im Rahmen des 
Forderungseinzugs dieselben Leistungen und sind nun auch im Rahmen 
der Vergütung gleichgestellt.

Anwendbarkeit: Wann und in welchen Fällen greift das Gesetz zum 
verbraucherfreundlichen Inkasso?

Ob das Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes anzuwenden ist 
oder nicht, beantwortet – für Inkassounternehmen und Anwälte gleicher-
maßen  – die folgende Frage: Wie lautet mein Auftrag? Was ist gewollt: 
Rechtsdienstleistung oder Inkassodienstlistung? 

Eine Rechtsdienstleistung liegt nach § 2 Abs. 1 RDG immer vor, wenn die 
Mandatsbearbeitung im Rahmen der Forderungseinziehung im konkreten 
Einzelfall eine Rechtsprüfung erfordert. Unerheblich ist also, ob eine solche 
Rechtsprüfung stattfindet, sondern ob sie auch erforderlich ist.

Erforderlich ist eine Rechtsberatung z. B., wenn der Gläubiger Beratungs-
bedarf hat, weil über die Berechtigung seiner Forderung Unsicherheit be-
steht; oder Anwalt oder Inkassounternehmer haben im Einzelfall Bedenken 

1  Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht und zur Änderung weiterer 
Vorschriften vom 22.12.2020, BGBl. I S. 3320 ff.


